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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro FEURSTEIN, Dr .. HAFNER, 
Dro BLENK und Genossen haben am 19 Dezember 1976 unter 
der Nr. 823/J a~ mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend finanzielle Unterstü.tzung des Einsatzes 
von Familienhelferinnen gerichtet, welche folgenden 
Wortlaut hat: 

"1. Sind Sie berei.t, in Zukunft die Ausbildung und den. 
Einsatz von Familienhelferinnen finanziell zu unter­
stUtzen? 

20 Wenn ja g unter welchen Gesichtspunkten werden Sie 
diese Förderung durchführen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1 :. 

Der Bund unterstützt bereits jetzt die Ausbildung von 
Familienhelferinnen. Für die konfessionellen Familien­
helferschulen trägt der Bund, den Bestimmungen des Ko~kordats 
bzwo Vereinbarungen mit anderen Religio~sgemeinschaften 
entsprechend, den Personalauf',vand. Die von einem Verein 
betriebene Familienhelferinnenschule in Vorarlberg wird 
durch eine Subvention in Form von drei Dienstposten 
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(Direktor L1 9 Lehrer 11 p Fachlehrer L2) unterstUtzt. 
Sowei t Familien- bzwo· Dorfhelferinnen in mittleren landwirt·­
schaftlichen Schulen ausgebildet werden, ist dies Landes-
sacheo 

'" ". 

. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern gewährt im 
Rahmen der er\l!ei terten HeilfUrsorge unter bestimmten '. 
Voraussetzungen Kostenzuschüsse für Helferdienste und 

damit auch fül'" Familienhelferinnen .. Im übrigen ist der 
Einsatz von Familienhelferinnen Landessache und in den 
meisten Sozialhilfegesetzen der Länder vorgesehen. Der 
Bund leistet dazu keine Zuschüsse. 

Es ist nicht beabsichtigt, die LeistUl:J.gen des Bundes 
in diesem Zusammenhang über das derzeitige Maß hinaus 
auszudehnenG 

~u Frage_2 : 

Eine BeantwortlL'1.g en tfäll t im Hinblick auf die Ausführu..YJ.gen 
zu Frage 1 .. 

( 

,1 .•.• 
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